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Ungemach bahnt sich an:
Durch Fahrausweisentzug
kann der Landwirt in der
Berufsausiibung arg
eingeschrankt werden.

Fragen aus der Praxis | Management H

FUhrerauswelisentzug — was nun?

Wie schnell geschieht im heutigen Strassenverkehr etwas? Mit dem Auto zu schnell
gefahren, einen Unfall verursacht — schon ist der Fiihrerausweis weg. Was bedeutet das

fiir den Landwirt?

Urs Rentsch und Dominik Senn

Mit der Strafanzeige flattert Ungemach
ins Haus. Denn der Fehlbare ist zumeist
nicht nur als Auto- oder Tofffahrer be-
troffen, sondern auch als Landwirt in
seiner beruflichen Tatigkeit wesentlich
eingeschrankt. Andres ausgedriickt: Bei
einem Unfall oder massiv zu schnellem
Fahren wird das Fihren von Motorfahr-
zeugen nicht nur der Kategorie B, son-
dern auch solcher der meisten ande-
ren Kategorien, Unter- und Spezialkate-
gorien untersagt.

Wichtig zu wissen: Massgebend ist in
jedem Fall das betreffende Schreiben der
kantonalen Administrativbehorde, welche
mit Begrindung der Sachlage festhélt, fur
welche Kategorien der Fahrausweis entzo-
gen wird und mit welchen der Angeschul-
digte noch unterwegs sein darf. Das ist je
nach Vergehen recht unterschiedlich, und
hangt beispielsweise davon ab, ob jemand
im bedingten Strafvollzug steht oder nicht.

Keine gewerblichen Fahrten mehr
Ein Beispiel: Herr X.Y. ist mit seinem Pw
mit massiv Uberhdhter Geschwindigkeit

geblitzt worden. Der Ausweisentzug ist
unabwendbar. Er erhalt ein Schreiben des
Strassenverkehrsamtes. Darin steht, ihm
wurde in Anwendung verschiedener Ge-
setzes- und Verordnungsartikel das Fuh-
ren von Motorfahrzeugen der Kategorie
B untersagt, hingegen sei er berechtigt,
Motorfahrzeuge der Kategorie M (Motor-
fahrrader bis 30km/h) und G (landwirt-
schaftliche Motorfahrzeuge) zu lenken.
Aber Achtung: Kategorie G bedeutet Be-
schrankung auf 30km/h. Herr X.Y. darf
somit wahrend der Dauer des Ausweis-
entzuges nicht mit einem 40er-Traktor
fahren. Ebenfalls darf er keine gewerb-
lichen Transportfahrten ausfihren, weil
Gewerbetransporte im Minimum den Be-
sitz der Kategorie F erfordern.

Die Losung: der G40-Fahrkurs

Damit X.Y. seinen Beruf gleichwohl aus-
Uben kann, gibt es eine Losung, welche
allerdings mit zeitlichem und finanziel-
lem Aufwand verbunden ist. Er muss den
Fahrkurs G40 absolvieren, welcher aus-
schliesslich vom Schweizerischen Verband

fir Landtechnik angeboten und durch-
gefuhrt wird. Mit erfolgtem Abschluss
des G40 erhalt der Absolvent die Berech-
tigung, Traktoren mit Hochstgeschwin-
digkeit 40km/h sowie landwirtschaftli-
che Ausnahmefahrzeuge wie Feldhacksler
und Mahdrescher zu lenken.

Ein anderer Weg ist die Hartefallprifung:
Das Strassenverkehrsamt kann in speziel-
len Hartefallen eine Ausnahmebewil-
ligung erteilen; dies jedoch ausdrucklich
nur auf Gesuch hin. W

Wo driickt der Schuh?

Was beschaftigt Sektionsmitglieder des
Schweizerischen Verbandes fur Land-
technik am meisten? Wo druickt der
Schuh? Welchen Hauptproblemen sieht
man sich in der Praxis ausgesetzt? In
dieser lose erscheinenden Serie behan-
delt die Schweizer Landtechnik solche
Anliegen aus der Praxis, wie sie laufend
an den Bereich Weiterbildung und Bera-
tung des SVLT herangetragen werden.

10 2016 Schweizer Landtechnik



	Führerausweisentzug : was nun?

